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ALLGEMEINE VERWALTUNG 

Allgemeines Das Budget der Einwohnergemeinde Hellikon inklusive 

Wasserwerk und Abwasserbeseitigung, welche als 

Spezialfinanzierung geführt werden müssen, basiert auf 

einem Steuerfuss von 120% und rechnet mit einem Aufwand 

von CHF 3‘796‘100.00 und Ertrag von CHF 3‘565‘100.00. 

Ergibt einen Aufwandüberschuss von CHF 231‘000.00. 

 

Die Steuereinnahmen sind mit CHF 2‘175‘000.00 budgetiert. 

Aus dem neuen Finanzausgleich erhalten wir  insgesamt 

CHF 311‘000.00 (Vorjahr CHF 368‘000.00). 

 

Die Einwohnergemeinde budgetiert Investitionsausgaben von 

CHF 73‘500.00. Dem gegenüber stehen  

Investitionseinnahmen von CHF 40'000.00, was einem 

Überschuss an Investitionsausgaben von CHF 33‘500.00 

entspricht. 

  

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 

Allgemeines Rechtswesen Der ordentliche Beitrag an den Berufsbeistand (ehemals 

Amtsvormundschaft) beträgt voraussichtlich CHF 29‘900.00.  

  

Feuerwehr Die Rechnung der Feuerwehr Wabrig wird auf der Dienststelle 

3.1500 geführt. Diese Dienststelle wird seit 1.1.2024 als 

eigene Buchhaltung geführt und von den Gemeinden Zuzgen, 

Hellikon und Wegenstetten getragen. Der Beitrag der 

Gemeinde Hellikon an den Feuerwehrverbund Wabrig beträgt 

für das Jahr 2025 voraussichtlich CHF 69‘600.00. 

  

Feuerwehr Wabrig Das Budget der Feuerwehr Wabrig wurde von den zuständigen 

Gemeinderäten der beteiligten Gemeinden eingesehen und 

kontrolliert. 

  

Militärische Verteidigung Der Beitrag der Gemeinde Hellikon an die gemeinsame 

Schiessanlage Ghei beträgt CHF 2‘000.00 pro Jahr. 

  

BILDUNG 

Bildung Im Sommer 2014 startete die Kreisschule Wegenstetten 

Hellikon. Die Rechnungsführung der gemeinsamen Schule 

erfolgt durch die Gemeinde Wegenstetten. Entsprechend weist 

das Budget der Einwohnergemeinde Hellikon keine einzelnen 

Budget-Posten auf. 

  

Primarstufe Die Gemeinden Wegenstetten und Hellikon bezahlen an die 

Kreisschule ein reduziertes Schulgeld von ca. CHF 2‘800.00 



pro Schüler. Ebenfalls an die Kreisschule ist ein 

Besoldungsanteil von CHF 310.00 pro Schüler zu entrichten. 

  

Oberstufe Für Schülerinnen und Schüler, welche die Oberstufe besuchen, 

hat die Gemeinde ebenfalls Schulgeld (CHF 6‘800.00) und 

Besoldungsanteile (ca. CHF 300.00) an die entsprechenden 

Schulstandorte zu vergüten. 

  

Musikschule Der Gemeindebeitrag an die Musikschule in Rheinfelden für 

das Jahr 2025 beträgt CHF 52‘000.00.  

  

  

  

Volksschule sonstiges Die Gesamtrechnung der Kreisschule Wegenstetten-Hellikon 

schliesst mit einem Defizit von voraussichtlich CHF 503’200.00 

(Vorjahr: Defizit von CHF 498‘400.00) ab. Davon fallen auf  

die Gemeinde Hellikon CHF 262‘000.00 (Vorjahr: Defizit von 

CHF 269‘000.00). 

  

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 

Freizeit Für Unterhaltsarbeiten an den Grillplätzen und dem Spielplatz 

sind zusammen CHF 1’500.00 vorgesehen. 

  

GESUNDHEIT 

Kranken-, Alters- und 

Pflegeheime 

Die Gemeinde hat sich mit einem Anteil an die Pflegekosten 

zu beteiligen. Dieser ist mit CHF 224‘000.00 budgetiert. 

(Vorjahr: CHF 207‘000.00). 

  

Ambulante Krankenpflege Der Gemeindebeitrag an die Spitex Fricktal AG wird im Budget 

2025 mit CHF 53‘200.00 berücksichtigt. (Vorjahr 

CHF 45‘000.00). 

 

SOZIALE SICHERHEIT 

Leistungen an das Alter Der Seniorenausflug findet jährlich, jeweils an einen halben 

Tag statt. Dafür sind im Budget 2025 CHF 4‘500.00 

vorgesehen. 

  

Sozialhilfe Für die Sozialhilfe sind im Jahr 2025 Ausgaben von rund 

CHF 37‘500.00 budgetiert. 

  

Fürsorge, übriges Die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten 

sind mit CHF 222‘800.00 vorgesehen. Das ergibt einen 

Gemeindebeitrag von CHF 265.22 pro Einwohner  

(Vorjahr: CHF 241.48). 

  



 

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 

Gemeindestrassen Die jährlichen Kosten für das Reinigen der Strassen wurden 

mit CHF 5‘000.00, die Kosten für die Reinigung der Schächte  

CHF 7‘000.00 budgetiert. Dazu kommt ein Betrag von CHF 

20‘000.00 für allgemeinen Unterhalt und Reparaturen. 

  

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 

Wasserwerk  

(Gemeindebetrieb) 

Die mutmassliche Verzinsung des Wasserwerks gegenüber der 

Einwohnergemeinde berechnet sich wie folgt: 
 

Die Nettoschuld des Wasserwerks per 31.12.2023 CHF 749‘942.98 

Finanzierungsfehlbetrag aus Budget 2024 CHF -144‘400.00 

Nettoschuld per 01.01.2025, mutmasslich CHF 894‘342.98 

 

Finanzierungsüberschuss aus Budget 2024 CHF 95‘100.00 

 

Nettoschuld Ende 2025 mutmasslich                                    CHF    799'242.98 

 

Verpflichtungsverzinsung, CHF 799'242.98 à 1.18% CHF 9‘400.00 

  

Abwasserbeseitigung 

(Gemeindebetrieb) 

Die mutmassliche Verzinsung der Abwasserbeseitigung 

gegenüber der Einwohnergemeinde berechnet sich wie folgt: 
 

Das Nettovermögen der Abwasserbeseitigung per 31.12.2023 CHF 186‘020.35 

Finanzierungsüberschuss aus Budget 2024 CHF -34‘900.00 

Nettovermögen per 01.01.2025, mutmasslich CHF 152‘120.35 

 

Finanzierungsüberschuss aus Budget 2025 CHF 54‘600.00 

 

Nettovermögen Ende 2025 mutmasslich CHF 206‘720.35 

 

Vorschussverzinsung, CHF 206‘720.35 à 0.0% CHF 0.00 

 

Der Betriebsbeitrag an den Abwasserverband Region Möhlin 

beträgt nach dem Anschluss der Gemeinden Wallbach, Mumpf, 

Obermumpf und Schupfart CHF 48‘000.00 (2,5% der 

gesamten Betriebskosten). 

  

VOLKSWIRTSCHAFT 

Waldbewirtschaftung Der Gemeinderat hat beschlossen, dem Forst Möhlin jährlich 

einen Betrag von CHF 8‘500.00 an den Unterhalt und Pflege 

des Waldes zu überweisen. 

 

FINANZEN UND STEUERN 

  

Zinsen Die langfristigen Schulden wurden folgendermassen verzinst: 

 

Neue Darlehen (ca. 4 Mio. à 1,5%)               CHF     60'000.00 

 

Total Zinsbelastung 2025 CHF  60‘000.00 

  



Bauamt Die gesamten Kosten von CHF 94‘600.00, welche den Werkhof 

betreffen, werden über die Dienststelle 9901 abgerechnet. 

Ende Jahr werden die Kosten aufgrund der Stundenrapporte 

auf die verschiedenen Dienststellen verbucht. Diese Kosten 

werden unter Konto 3910.03 Interne Verrechnung Kosten 

Bauamt verrechnet. 

  

Abschluss Das Budget rechnet mit einem Aufwandüberschuss von 

CHF 231‘000.00 (Vorjahr: Aufwandüberschuss CHF 

93‘000.00). 

 



  

Stundenlöhne und Taggelder 
 
Wald- und Gemeindewerkarbeiter CHF  29.00 

Wald- und Gemeindewerkarbeiter (AHV-Berechtigte) CHF  22.00 

Friedhof (Totengräber) CHF  31.50 

Reinigungspersonal CHF  28.00 

Fuhrwerk: Traktor (Maschinenstunde) CHF  35.00 

 Traktor mit Anbaugeräten (Maschinenstunde) CHF  40.00 

 

Spezialfahrzeuge und spezielle Anbaugeräte werden nach Agroscope Transfer abgerechnet. 

 
 

Sitzungsgeld (inkl. Kommissionen und Behörden), Kursbesuche, Versammlungen 
 
Ansatz gilt ab 6 Stunden   CHF  190.00 

Ansatz gilt ab 3 bis 6 Stunden   CHF  95.00 

Ansatz bis 3 Stunden   CHF 48.00 

km-Entschädigung    CHF  0.60 

 
 

Gebühren 
 
Wasserzinse Grundgebühr pro Wasseruhr CHF  200.00 

  Wasserzins  CHF  3.00 p/m3 

  Wasserzins für Bauhahnen CHF 100.00 pauschal 

 
 
Abwasser Die Benützungsgebühren der Abwasserbeseitigung berechnen sich  

 pro m3 Frischwasserverbrauch und betragen CHF 2.50 pro m3. 

 
 















































































































AUFGABEN- UND FINANZPLANUNG 2025 – 2029 
 
ZIEL UND ZWECK  
Mit der Aufgaben- und Finanzplanung werden die Aufgaben und Ausgaben auf die Notwendigkeit und 

Zweckmässigkeit sowie auf ihre finanziellen Auswirkungen und ihre Tragbarkeit hin geprüft. Die Aufga-
ben- und Finanzplanung wird für einen Zeitraum von 5 Jahren erstellt. Für die Exekutive ist die Aufga-

ben- und Finanzplanung ein Planungs- und Führungsinstrument und für die Legislative ein Informati-

onsmittel.  
 

Basis für die Erstellung der Aufgaben- und Finanzplanung bildet der Erfolgsausweis, welcher für die 
Planperiode die Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Eigenkapitaldeckungsgrads, des Mittelbedarfs 

und der Nettoschuld aufzeigt. Ziel ist, dass am Ende der Planperiode die Verschuldung tragbar ist und 

dass der mittelfristige Haushaltsausgleich erreicht wird.  
 

Der Gemeinderat hat folgende Ziele für die Planperiode gesetzt.  
Der Steuerfuss soll nicht höher als 120 % betragen.  

Die Investitionen sollen ab 2021 die Höhe von CHF 250‘000.00 nicht überschreiten.  

Die Nettoschuld pro Einwohner soll ab 2021 wieder abgetragen werden.  

 

 
ERGEBNISSE  

Das Ergebnis der Erfolgsrechnung sollte auf die Dauer der Finanzplanung ausgeglichen sein. Ein nega-

tives Gesamtergebnis zeigt, dass die Ausgaben nicht durch die Einnahmen gedeckt werden können. Die 
Differenz ist durch das Eigenkapital zu decken. Ebenfalls können somit keine finanziellen Mittel aus der 

Erfolgsrechnung für die Bezahlung der Aufwände der Investitionsrechnung entnommen werden. 
 

 

 2025 2026 2027 2028 2029 

Betrieblicher Aufwand 3‘172 3‘211 3‘233 3‘232 3‘234 

Betrieblicher Ertrag 2‘711 2‘705 2‘723 2‘723 2‘740 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -461 -506 -510 -492 -476 

Ergebnis aus Finanzierung 230 230 231 232 232 

Operatives Ergebnis -231 -276 -279 -260 -244 

Entnahme Aufwertungsreserve/a. o. Ergebnis 0 0 0 0 0 

Gesamtergebnis -231 -276 -279 -260 -244 

 
 

 
  



INVESTITIONSPROGRAMM  

Das Investitionsprogramm 2025 - 2029 rechnet mit einer Investitionssumme von rund CHF 0.7 Mio., 

was einem Durchschnittsvolumen von CHF 0.14 Mio. pro Jahr entspricht. Die geplanten Investitionen 

sind hauptsächlich im Bereich Hoch- und Tiefbau zu finden. 

 

 2025 2026 2027 2028 2029 

Selbstfinanzierung 8 12 29 46 62 

Nettoinvestition 73 0 0 22 600 

Selbstfinanzierungsgrad 11% n/r n/r 209% 10% 

 
 

Beurteilungskriterien / Werte  
Die Selbstfinanzierung zeigt auf, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finan-

ziert werden kann. Längerfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden. 

Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen.  
 

Beurteilung  
Der Selbstfinanzierungsgrad liegt durchschnittlich bei 22,3% und somit unter 100 %.  

 
 

SCHULDEN  

Die Nettoschuld pro Einwohner darf die Grenze von CHF 2‘500 nicht übersteigen. 
 

 2025 2026 2027 2028 2029 

Nettoschuld I 2’003 1’989 1’958 1’932 2’468 

Einwohner 850 850 855 860 865 

Nettoschuld I je Einwohner (in CHF) 2’356 2‘340 2’290 2’247 2’853 

 

 
Beurteilungskriterien / Werte  

Die Nettoschuld pro Einwohner wird als Massstab für die Verschuldung angewendet. Eine Pro-Kopf-
Verschuldung bis CHF 2‘500 wird als tragbar eingestuft.  

 

Beurteilung  
Die Nettoschuld pro Einwohner liegt bei 2’356.00 Franken und liegt unter dem vom Kanton als proble-

matisch bezeichneten Grenzwert von 2‘500 Franken. 
Mittelfristig sollte die Verschuldung reduziert werden. 
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